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6. Dezember 2023 
 

 

 

 Besucheranschrift: 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
August-Böckstiegel-Straße 3 
01326 Dresden 

 

www.lfulg.sachsen.de 

 

  

 

Verkehrsverbindung: 

Buslinie 63, 83 und Linie P 

Haltestelle Pillnitzer Platz 

 

 

Für Besucher mit Behinderungen 

befinden sich gekennzeichnete 

Parkplätze vor dem Haus 

August-Böckstiegel-Straße 1. 
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F23076 Gemeinde Wachau: Bebauungsplan „Wohnbebauung Fl.-Nr. 
807/24, Gemarkung Wachau“ im OT Feldschlösschen 
 
Anlagen:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öffent-
licher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund feh-
lender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 
der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
[1] E-Mail des Planungsbüro Schubert aus Radeberg, Frau Charlene Casper 

vom 25.10.2023 zum Bebauungsplanentwurf „Wohnbebauung Fl.-Nr. 
807/24, Gemarkung Wachau“ mit digitalen Planungsunterlagen [2] 

[2] Gemeinde Wachau: F23076 Gemeinde Wachau: Bebauungsplan „Wohn-
bebauung Fl.-Nr. 807/24, Gemarkung Wachau“ im OT Feldschlösschen 
bestehend aus Planzeichnung (M 1 : 500), Begründung und textlichen 
Festsetzungen, Vorentwurf vom 10.10.2023 

[3] Geodatenarchiv des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie mit Archiv- und Datenbestand des Staatlichen Geo-
logischen Dienstes - Bohrungsdaten, Gutachten, Berichte, thematische 
Karten, vorhandene Untergrundmodelle, Geologische Karten (hier: Geo-
logische Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen M 1: 
50.000, Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze M 1: 100.000, Ge-
ologische Übersichtskarte Sachsens M 1: 400.000) 

 

   

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden  Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Doreen Brandl 

 per E-Mail 
Charlene.Caspar@pb-schubert.de 
 
Planungsbüro Schubert 
Rumpeltstraße 1 
01454 Radeberg 

  

Durchwahl 

Telefon +49 351 2612-2111 

Telefax +49 351 2612-2099 

 

Doreen.Brandl@ 

smekul.sachsen.de 

 

Ihr Zeichen 

 

http://www.lfulg.sachsen.de/
http://www.lfulg.sachsen.de
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[4] RStO 12: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen. 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Arbeitsgruppe Infra-
strukturmanagement, Köln, 2012. 

[5] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 
den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt „Ra-
diologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten“ (Alt-
lastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[6] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in In-
nenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. No-
vember 2020 (SächsABl. S. 1362). 

 
 
1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben keine Bedenken entgegen.  
 
Wir empfehlen, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die unter Punkt 2 folgenden 
geologischen Hinweise zu berücksichtigen. 
 
Anforderungen zum Radonschutz wurden in den vorliegenden Planungsunterlagen be-
reits beachtet. Wir verweisen zudem auf die Ausführungen unter Punkt 3 
 
Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie Be-
lange des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 
 
Seitens des LfULG sind keine Planungen und sonstigen Maßnahmen beabsichtigt oder 
bereits eingeleitet, die bezüglich des o.g. Vorhabens von Bedeutung sind. 
 
Wir bitten darum das LfULG über das Abwägungsergebnis zu informieren. 
 
 
2 Geologie 
 
2.1 Prüfergebnis 
 
Nach Prüfung der zu vertretenden öffentlichen Belange bestehen mit derzeitigem Kennt-
nisstand keine Bedenken gegen den mit [2] vorgelegten Vorentwurf „Wohnbebauung Fl.-
Nr. 807/24, Gemarkung Wachau“ im OT Feldschlösschen. 
 
Im Rahmen des weiteren Verfahrens bitten wir jedoch, um Berücksichtigung der nach-
folgenden Hinweise. 
 
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB ergeben sich unter geologischen Aspekten keine speziellen Anregungen bzw. 
Anforderungen. Im Rahmen der Umweltprüfung sollen die Auswirkungen des Vorhabens 
auf das geologische/hydrogeologische Wirkungsfeld untersucht werden. Dabei sind die 
geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse darzustellen und die Auswirkungen 
auf bzw. durch das Vorhaben zu beschreiben. 
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2.2 Hinweise 
 
2.2.1 Geologie / Baugrund 
 
Im Plangebiet stehen gemäß [3] oberflächennah weichselkaltzeitlicher Gehängelehm 
(Fließlehm, meist solifluidal umgelagerter Lößlehm) und Sand, Kies, Schluff der kleinen 
Täler (einschließlich "Wiesenlehm") an. Darunter folgt das Grundgebirge aus Zweiglim-
mergranodiorit („Anatexit“). Das Festgestein kann oberflächennah unterschiedlich stark 
verwittert sein. Dem Festgesteinszersatz sind Lockergesteinseigenschaften zuzuordnen. 
Aufgrund der bestehenden Bebauung ist mit anthropogenen Auffüllungen und Hindernis-
sen (z.B. Fundamente) im Untergrund zu rechnen. 
 
Im Vorfeld von Baumaßnahmen wird die Durchführung von orts- und vorhabenskonkre-
ten Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997 und DIN 4020 empfohlen. Der geo-
technische Bericht dazu sollte u. a. Aussagen zur Baugrundschichtung, zu den Grund-
wasserverhältnissen sowie die Ausweisung von Homogenbereichen (einschließlich 
Eigenschaften und Kennwerten) hinsichtlich der gewählten Bauverfahrensweisen (z. B. 
Erdarbeiten, Bohrarbeiten) enthalten. Zudem sollten die geplanten Maßnahmen nach 
DIN EN 1997 einer geotechnischen Kategorie zugeordnet werden, die den notwendigen 
Umfang an Erkundungsmaßnahmen und an zu erbringenden Nachweisen eingrenzt. 
Falls sich bautechnische Vorgaben ändern oder auch die angetroffenen geologischen 
Verhältnisse von den erkundeten abweichen, sollte eine Überprüfung und ggf. Anpas-
sung der jeweiligen Baugrunduntersuchung erfolgen. 
 
Sofern Verkehrswege nach RStO 12 [4] errichtet werden sollen, ist das Plangebiet der 
Frosteinwirkungszone III zuzuordnen. 
 
2.2.2 Hydrogeologie 
 
In Bezug auf die geplanten Untersuchungen zur Versickerung von Niederschlagswasser 
im Rahmen der Baugrunduntersuchung ([2], Begründung) wird auf die fachlichen Anfor-
derungen gemäß DWA-A 138 verwiesen. Demnach schließt die Nachweisführung der 
Untergrundeignung nicht nur die Versickerungsfähigkeit (Wasserdurchlässigkeit), son-
dern auch den Ausschluss schädlicher, anthropogener und geogener Bodenveränderun-
gen mit hohem Stofffreisetzungspotenzial (z.B. Altlasten) und die Einhaltung des Min-
destabstandes zum mittleren höchsten Grundwasserstand ein. Der Pflicht zur 
schadlosen Abwasserbeseitigung (hier Niederschlagswasser) wurde durch die Ge-
meinde mit der Option der gedrosselten und zeitverzögerten Abgabe in den Regenwas-
serkanal Rechnung getragen. 
 
2.2.3 Geodaten 
 
Geologische Informationen in Form von Schichtenverzeichnissen von Bodenaufschlüs-
sen können bei Interesse unter der URL www.geologie.sachsen.de recherchiert, und so-
fern geeignet, in Baugrunduntersuchungen integriert werden. Zur Übergabe der Schich-
tenverzeichnisse senden Sie bitte eine Email-Anfrage an 
bohrarchiv.lfulg@smul.sachsen.de. 
 
Weitere, z. T. interaktive Geodaten, wie geologische, geophysikalische, ingenieurgeolo-
gische, hydrogeologische und rohstoffgeologische Karten stehen Ihnen ebenfalls unter 
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der URL www.geologie.sachsen.de sowie im Geoportal Sachsenatlas unter www.geo-
portal.sachsen.de zur Verfügung. 
 
2.2.4 Anzeige und Übergabe der Ergebnisse von geologischen Untersuchungen 
 
Geologische Untersuchungen (wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen) sowie 
die dazu gehörigen Nachweisdaten sind spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG 
als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG). Spätestens drei Monate 
nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen Fach-
daten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, Pumpversuche etc.) zu übermitteln. 
Wenn seitens des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gut-
achten) angefordert wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss 
der geologischen Untersuchung an die zuständige Behörde in Sachsen (LfULG) zu über-
mitteln (§ 9, 10 GeolDG). 
 
Wir bitten um Übernahme eines entsprechenden Hinweises in die Planunterlagen. 
 
Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer 
Bohrungen sind unter der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link „Bohranzeige“ 
verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal „ELBA.Sax“ elektronisch erfolgen 
(https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba). 
 
Die Regelungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgeset-
zes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus Erkundungen mit 
geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hydrogeo-
logische Untersuchungen o. ä.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der Land-
kreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts an das LfULG bleiben vom GeolDG unberührt. 
 
 
3 Natürliche Radioaktivität 
 
3.1 Prüfergebnis 
 
Das Plangebiet befindet sich … 
 

- in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig [5] liegen uns auch keine 
Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor, 

- außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes [6] und nach unseren Er-
kenntnissen in einer als unauffällig bezüglich der zu erwartenden durchschnittli-
chen Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft charakterisierten geologi-
schen Einheit. 

 
Anforderungen zum Radonschutz wurden in den vorliegenden Planungsunterlagen be-
reits beachtet – zum vorliegenden Vorhaben bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Bedenken. 
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3.2 Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 
 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-
ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum Ra-
donschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterladen. 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich bitte 
an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

 Telefon:  (0371) 46124-221 
Telefax:  (0371) 46124-299 
E-Mail:  radonberatung@smekul.sachsen.de 
Internet:  www.smul.sachsen.de/bful 

https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html 
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Doreen Brandl 
Sachbearbeiterin 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
mailto:radonberatung@smekul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html

